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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit dieser Ausgabe des „Steinbock“ lade ich Sie herzlich zu den Bürgerversammlungen 2007 ein. 
 
 

Bürgerversammlungen 2007 
 
 
 
 

Montag 26.11.2007 um 19:30 Uhr im Sportheim Hebertshausen HEBERTSHAUSEN 
Dienstag 27.11.2007 um 19:30 Uhr in der Gaststätte Großmann AMPERMOCHING 
Mittwoch 28.11.2007 um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Unterweilbach UNTERWEILBACH

Donnerstag 29.11.2007 um 19:30 Uhr im Gasthof Wallner PRITTLBACH 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
 

1. Bericht über das Jahr 2007 
2. Vorausschau über künftige Aufgaben und Entwicklungen 
3. Freie Aussprache 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
 
 
 

Michael Kreitmeir 
Erster Bürgermeister 
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Neukalkulation 
Brauchwasser- und Abwassergebühren 
 
 
Der Gemeinderat Hebertshausen hat mit 
Beschluss vom 25.09.2007 in der 
Änderungssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabe- u. 
Entwässerungssatzung die Wasser- und 
Kanalpreise ab 01.10.2007 geändert. 
Aufgrund gestiegener Bezugskosten war die 
Neu-kalkulation beim Trinkwasser 
notwendig. Der derzeitige Wasserpreis 
beträgt 0,73 € pro m³ zuzüglich 7 % MwSt. 
Im Abwasserbereich war ebenfalls eine 
Neukalkulation erforderlich. Der neue 
Abwasserpreis liegt bei 1,95 € pro m³ Die 
neuen Gebühren wurden im Abrechnungs-
bescheid vom 15.10.2007 in den Voraus-
zahlungen für 2008 angepasst. 
 
 
Kommunalwahl 2008 
 
 
Am 02.03.2008 finden die Kommunal-
wahlen in Bayern statt, bei denen der 
Bürgermeister, die Mitglieder des 
Gemeinderates, der Landrat und der 
Kreistag des Landkreises Dachau gewählt 
werden. Derzeit sind im Gemeinderat 
Hebertshausen drei Gruppierungen mit 
folgender Sitzverteilung vertreten: 
 

FBB  7 Sitze 
CSU  6 Sitze 
SPD  3 Sitze 
 

Die Einwohnerzahl hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren erhöht. Sie liegt 
derzeit bei ca. 5.200 Einwohner, deshalb 
sind 20 Gemeinderatsmitglieder zu wählen; 
dementsprechend hat jede Wählerin und 
jeder Wähler 20 Stimmen. Wahlberechtigt 
zur Gemeinderatswahl sind alle deutschen 
Staatsangehörigen, sowie alle Staats-
angehörigen eines anderen EU-
Mitgliedsstaates, die am Wahltag das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und seit 
mindestens drei Monaten in Hebertshausen 
mit Hauptswohnsitz gemeldet sind und nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Mit den Benachrichtigungskarten, die jeder 
Wahlberechtigte erhält, kann man aus 
wichtigem Grund (z. B. Krankheit, Urlaub) 
Briefwahl beantragen.  
 
 

Für Rückfragen stehen Ihnen im Bürgerbüro 
Frau Karg (08131/29286220) oder von der 
Wahlleitung Herr Grabl (08131/29286130) 
gerne Zur Verfügung. Außerdem halten wir 
im Rathaus für Sie eine Infobroschüre über 
die Kommunalwahlen von der Bayerischen 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 
bereit. 
 
 
Ferienprogramm 2007 
 
 
Das Ferienprogramm der Gemeinde bot 
heuer wieder einmal zahlreiche spannende 
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen. 
Mit insgesamt rund 400 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen können die 26 
Veranstalter sehr zufrieden sein, zumal die 
Planung und Durchführung der 
Ferienaktionen Zeit und Ideenreichtum 
erfordert. Ohne das ehrenamtliche 
Engagement gerade in diesem Bereich 
wäre die Gemeinde nicht in der Lage dies 
so durchzuführen.  
Wir bedanken uns deshalb nochmals bei 
allen, die zum guten Gelingen beigetragen 
haben. 
 
 
Hecken schneiden 
 
 
In den Verkehrsraum hängende Äste und 
Sträucher behindern oft Radfahrer und 
Fußgänger oder verdecken Straßenschilder. 
Dadurch entstehen unter Umständen 
gefährliche Verkehrssituationen. Wir bitten 
deshalb alle Grundstückseigentümer, darauf 
zu achten, dass durch Anpflanzungen keine 
Beeinträchtigungen entstehen und sicht-
behindernde Bäume und Sträucher bis an 
die Grundstücksgrenzen zurückzuschnei-
den sind. 
 
 
Verkehr 
 
 
Die Gemeindeverwaltung möchte an dieser 
Stelle erneut auf die Räum- und Streupflicht 
hinweisen. Bitte sorgen Sie rechtzeitig für 
eine freie Gehbahn entlang ihres 
Grundstücks. 
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